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ems, das der erf entwirft imponierend e Eıgen msdenks I1 der
Das Bu: bringt dem Leser überzeugend Zzu 7iale Ordnung der MM1L em Untertitel
Bewußtsein, da{fß 1Ur C1NEC wirklichkeitsbezogene „Darstellung und Kritik“ Für den
Philosophie un die Theologie ntwort veben katholischen Leser 1ST besonders iNteresSsant, für
können auf die Frage nach dem etzten Grund welchen Bereich nach ihm e1iNeC evangelische S50-
menschlicher Gesellschaft Listl SJ zialethik zuständıg 1STt. Miıt Berufung auf -1)

Wendland der sıch wieder auf Oldham
STUTLZTE die Meınung, S1I1C habe 6S Z

Christus UN Eıgentum Eın 5>ymposion IM1It Kon- Lun INIT den „mittleren x10men bewege sich
rad Stopp, Gerhard Wendland Gunter Brakel- Iso 8 dem Zwis:  enraum 7zwıschen „abstrak-
IMann, Hartmut Weber, Deter Heyde Ham- ten Moralprinzipien eiINErSEITSs und „techni-burg Furche Verlag 1963 251 (Sympo- schen Eiınzelanweisungen anderseits Ob-
sıonband U Reihe der Stundenbücher, 29 ohl ach die Denkschrift sich daran halt
Br wırd S1CE doch z1emliıch charfer Kritik unfiferzo-

Das Büchlein 1ST C112 echtes „Symposion SCH, VOTL allem, weil S1E nicht klar erkennen
fünf Beıtrage siınd grundverschieden und bılden lasse, ob ihr Ansatz „ordnungstheologisch“ der
doch C1NEC sinnvolle Einheit Stopp bietet „Christologisch“ sSCe1 jedenfalls se1 „das
110e vorzügliche Einführung den Fragenkreis christologische Moment nZ Ira-
Einkommen un: Eıgentum“ 12-120) Sehr SCnh gekommen Auf der Ebene der ‚MI1tt-

verbreitete Irrtümer stellt ME glänzender leren Ax1ome halt N jedo nıicht 1IMMET ;Formulierung richtig, Die Leistungs- mehrfach STEIZT herab sich 11715 Getüm-
honorierung ber den Preismechanısmus 1ST auch mel des Kampfes dıe „technischen Einzel-
bei funktionierendem Wettbewerb nıcht die 1°0= Al WEISUNSCH StuUurzen auffällig 1ST auf
SUuNg des Verteilungsproblems, sondern das Pro- A Lösch und VWınterstein SESTUTLZLE apO-blem schlechthin (53) Den heute umstritte- dıktische Ablehnung des der Denkschrift VOLI-
1en Fragenkreıis des Investivlohns geht cehr sichtig befürworteten Investivlohns (vgl oben
klug A} indem einleitend VON Politik Stopp) Der letzte Beıtrag VO:  ; Heyde
investiver Lohnverwendung spricht (50) un Die Eigentumsdenkschrift der evangelischendamit VO:  3 vornherein den Blick auf den eNt- Kırche W as 1ST aus ihr geworden?“escheidenden Punkt hinlenkt Geschickt übt o1bt interessanten Überblick über die VO
auch Kritik der heutigen lohnpolitischen Dis- der Denkschrift noch re ihres Erscheinens
kussion. Nstatt grob N, el Parteıen (1962) der Presse un anderwärts ausgelöstebedienten sıch Jängst widerlegter Argumente, Reaktıon Die rage, W as Aaus ihr geworden 1ST,spricht VO  - Teilwahrheiten denen steht leider auch heute noch offen
jedesmal den fehlenden anderen eıl nachträgt Nell-Breuning 57(ebda) Wendland entwickelt Theologische
Gesichtspunkte ZUFTC Eigentumsfrage (121 147) KLUÜBER Franz Eigentumstheorie UN Eıgen-
Seine These: „Die Aufgabe der Theologie 1STt tumspolitik Begründung un Gestaltung des
wesentlich Entideologisierung mMag S1C Privateigentums ach katholischer Gesellschafts-

lIchre Osnabrück Fromm 1963 4772 5 EWauch übertrieben SC1IN, verdient beherzigt
werden. Völlig recht stellt fest, „die Suche 48,—
nach dem Krıterium der Gerechtigkeit führe) In den 1920er Jahren vzab 65 heftige iHH

die vielfältige und unübersehbare Problematik katholische Diskussionen den E1gentums-
des wirtschaftlichen un sozjalen Lebens begriff insbesondere angeblich heid-
In der Tat Aflt sıch 1Ur aus dem (Gesamt- nıschen (d römisch rechtlichen) und
zusammenhang beurteilen, ob e1iNeE Einkommens- ıhm enNtgegeNgESELIZLEN christlichen E1ıgentums-
der Vermögensverteilung als gerecht anerkannt begriff diese Diskussionen sind mM1 dem Er-
werden kann der als ungerecht brandmar- scheinen der Enzykliıka „Quadragesimo 1NO

ken 1ST. verstumm:
Bn

Brakelmann legt „Kritische Bemer- Nichtsdestoweniger siınd grund-
kungen ZUuUr Eigentumsproblematik ZUr Gewıinn- egende Fragen bıs ZU heutigen Tag nıcht AaUS-

beteiligung un ZUTF Mitbestimmung VOr (148— 9 INan ber nıcht mehr €e1-
175); VO  en denen diejenigen ZUTLCK Mitbestimmung denschaftlich erbittert WI1IC damals: mehr un

besten gelungen erscheinen. Bemerkens- mehr haben sıch 7zudem Fragen der praktischen
Wert sınd die Ausführungen Von eDer E1ıgentumspolitik 1# den Vordergrund gescho-



'X

@ Un TE ıne ürde der eit
w1e die vVor vende, die sowoh di theoreti- ntier-Kontroversen entwirren, wenn er diese
schen als auch die praktisch-politischen Pro- scheidung, die bereits IL HE q. 66 zu-
bleme behandelt, sehr begrüßen; WeLr 1m grunde liegt, mit aller Schärfe herausarbeiten
katholisch-sozialen Bildungswesen mi1t diesen wollte. Alsdann haben Eigentumstheorie und
Dıingen Liun hat, kann nunmehr die Menge Eigentumspolitik 6S mMI1t der Frage LIun: W1e€e
kleiner Schriftchen, Aaus denen sich bisher Be- iSt diese Abgrenzung der Besonderung rechts-
ehrung holen mußte, beiseite S  jeben; hier echnisch gestalten muß dies allen Ze1i-
findet alles, W as braucht, wohlgeordnet ten die Rechtsfigur unseres 903 BGB sein?),
beisammen. wenn es silt, das menschliche Zusammenleben

iın Frieden un Freiheit ordnen? Daftür er-Da sich weitgehend den VO'  ; M1r ertre-
<ibt sich ann Sanz VO:  n selbst und hne weıte-Ansıchten anschließt, mu{ iıch ihm natur-
Dr „das Gemeinwohl als oberstes Ordnungs-lich bestätigen, daß gyesunde Lehre vortragt
prinzıp“ (74) v. Nell-Breuning 5und 9008  z sıch gELFOSL seiner Führung VeOeI-

LFrauen kann. Nichtsdestoweniger habe iıch ein1ıge
Wünsche ih An ersier telle, möchte,

unls Aaus der herrschenden babylonischen LIEFMANN-KEIL, Elisabeth Einführung in dieSprachenverwirrung herauszuhelfen, ine Syn- politische Ökonomie; private Planung öffent-
ODSC al der verschiedenen Bedeutungen, in de- liche Lenkung. Herder-Bücherei Bd 173 roS-
111 WIr heute VO:  - „Eigentum“ reden, 11- an 1964 267menstellen, Je übersichtlicher, Je tiefer aufge- Der Vertasserin 1St geglückt, wirklich Sanzyliedert, besser. An zweıter Stelle, ausgezeichnet 1n das Verständnis des wirtschaft-möchte noch viel deutlicher, als ON bereıts lıchen Lebens und seiner Zusammenhänge ein-
LU (70 A die Sachgüterherrschaft des Men- zuführen: dieser „Grofßband“ der Herder-Bü-
schen un dıe Institution des Eıgentums VO cherei 1St eın Muster dafür, Ww1e 8008  > aucheinander abheben. Die Verfügungsmacht (Herr- schwierige und verwickelte Dınge allgemein-des Menschen über die vernunftlose verständlich darlegen kann, hne darum Un-
Schöpfung 1sSt metaphysischer (ontologischer), genauigkeiten der Unschärfen 1n den Kauf
ıcht Jurıdischer Natur, 1St kein E1gentums- nehmen der „Rosen über Abgründe streuen“
recht und darum auch kein Unter-E1gentum mussen. Obwohl die Verfasserin, w1e autf

einem vermeintlichen Ober-Eigentum der etzten Umschlagseite angegeben, 1n Frei-
Gottes. Ott 1St unumschränkter, höchster Herr burg 1. nıcht 1Ur aufgewachsen 1St, sondern
(supremus absolutissimus Dominus) über die kauch lehren begonnen hat, hat s1e sıch VO
ESaMTE, vernunftbegabte WI1ie vernunftlose, Einfluß der „Freiburger Schule“ entweder frei-
Schöpfung, ber nıcht deren Eigentümer (pro- gehalten der doch frei gemacht. 50 xibt es für
prietarius); denn allein 1St der Herr und S1Ie keine Alternative: entweder reine Markt-
eın anderer 1St neben ihm, dem gegenüber sein wirtschaft der reine Zentralverwaltungswirt-
Herrschaftsbereich abgegrenzt seın könnte. Be1 schaft, vielmehr mu{fß jede Wıirtschaft sowohl
der Institution des Eıgentums dagegen andelt marktwirtschaftliche als zentralverwaltungs-
N sich gerade diese Abgrenzung der Be- wirtschaftliche Elemente enthalten, nıcht ın 11 -
sonderung, dafß, w 1e selbst reftend be- gendeiner „Mischung“, sondern 1n sinnvoller
merkt, „Sonder-Eigentum“ eın Pleonasmus 1St. Erganzung. Wenn allerdings der Untertitel
Suchen WI1Ir nach der Begründung des Eıgen- „private Planung öftentliche Lenkung“ be-
LUms, geht die Begründung ben die- reits anzudeuten scheint, 1n welcher Weise diese
scer tür eın gedeihliches menschliches Zusammen- beiderlei Flemente einander erganzen, Eer-
leben oftenbar nıcht entbehrenden Abgren- eckt eine Erwartung, die enttäuscht wird.
ZUNg der Besonderung; ihr liegt die Sachgüter- Diese Frage wırd nicht weıter vertieft; 1mM Ab-
herrschaft als solche, die Herrschaftsmacht des schnitt „Wirtschaftspolitik“ werden vielmehr
nı dieses einzelnen) Menschen ber die Sach- Wiırtschaftsregelung un Wirtschaftslenkung als
güterwelt nı diese bestimmten Sachgüter) wWwel mögliche Verfahrensweisen nebeneinand-
bereits Oraus ( Voraussetzung, nicht Begrün- der gestellt 195/6) un mit dem gyleichgesetzt,
dung!). Zwischen den Zeilen kann INa  - diese W as iNnan als „Lenkung“ mıiıt leichter, bzw.

mıt schwerer and bezeichnen pflegt. WıeErkenntnis auch bei wohl entdecken; 6c5
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